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12. Garan�eleistungen/Vergütung der Reparaturkosten

12.1. Bedingungen

Unter Berücksich�gung der folgenden Bes�mmungen wird Ersatz geleistet für die
erforderlichen und tatsächlich angefallenen Reparaturkosten eines versicherten
Schadenfalls (gemäss Art. 2.).

a) Der Entscheid über Austausch, Ersatz oder Reparatur von defekten Teilen sowie die
Auszahlung eines wirtscha�lichen Totalschadens (siehe Art. 12.5.) obliegt der
Schadenabteilung.

b) Die Garan�eleistungen beschränken sich auf den Wert einer Austauscheinheit
einschliesslich des Aus- und Einbaus.

c) Arbeitskosten: werden gemäss untenstehender Tabelle vergütet. Massgebend sind
die Richtzeiten des Herstellers.

Kilometerstand bei
Schadeneintri�

Kostenbeteiligung des
Begüns�gten

Kostenbeteiligung
des Reparateurs

Kostenbeteiligung
der Q1

ab 0 km 0% 0% 100%

d) Materialkosten: werden gemäss untenstehender Tabelle vergütet. Massgebend sind
die offiziellen Bru�overkaufspreise des Lieferanten. Q1 empfiehlt die Verwendung von
Originalteilen.
Folgende Varianten stehen zur Auswahl:
Keine Beteiligung

Kilometerstand bei
Schadeneintri�

Kostenbeteiligung des
Begüns�gten

Kostenbeteiligung
des Reparateurs

Kostenbeteiligung
der Q1

ab 0 km 0% 0% 100%

3 Stufen

Kilometerstand bei
Schadeneintri�

Kostenbeteiligung des
Begüns�gten

Kostenbeteiligung
des Reparateurs

Kostenbeteiligung
der Q1

ab 0 km 0% 10% 90%
ab 50'000 km 10% 10% 80%
ab 80'000 km 30% 10% 60%
ab 110'000 km 50% 10% 40%

e) Folgende Selbstbehaltvarianten stehen zur Auswahl:

● Es wird kein Selbstbehalt erhoben.

● Für jeden Schadenfall, bei welchem die Q1 Reparaturkosten erbringt, geht ein
Selbstbehalt von CHF 100.- zulasten des Begüns�gten.

f) Reparaturkosten werden pro gedecktes Teil nur einmal innerhalb von 12 Monaten
vergütet. Massgebend sind die Daten der Schadenmeldungen (Reparaturdatum).

12.2. Schadenlimite

Folgende Schadenlimiten stehen zur Auswahl:

● Die Schadenlimite entspricht der maximalen Entschädigung (siehe Art. 12.4.).
Für die gemäss Art. 5.1. lit. c) und 5.1. lit. i) versicherten Teile gilt eine maximale
Entschädigung von je max. CHF 3'000.– inkl. MwSt. pro Versicherungsbestä�gung.

12.3. Beteiligungen des Begüns�gten

Die Beteiligung des Begüns�gten setzt sich zusammen aus der
Materialkostenbeteiligung (siehe Art. 12.1. lit. d)) und dem Selbstbehalt (siehe Art.
12.1. lit. e)).

12.4. Maximale Entschädigung

Der Zeitwert (siehe Art. 12.5. lit. c)) des Fahrzeugs abzüglich des Wertes des
unreparierten Fahrzeugs (Restwert) ergibt die maximale Entschädigung (vorbehaltlich
Art. 12.2.). Sobald die maximale Entschädigung durch die Q1 ausbezahlt wurde, endet
die Versicherungsbestä�gung vorzei�g und verliert ihre Gül�gkeit.

12.5. Fahrzeugbewertung/Restwert (wirtscha�licher Totalschaden)

a) Sind die totalen Reparaturkosten (bei mehreren, gleichzei�g au�retenden
Schadenfällen werden die Reparaturkosten kumuliert) höher als die maximale
Entschädigung (siehe Art. 12.4.), handelt es sich um einen wirtscha�lichen
Totalschaden.

b) Um die Höhe der Reparaturkosten zu berechnen, wird ein Gutachten erstellt. Das
Gutachten kann durch die Schadenabteilung oder durch einen durch diese
beau�ragten Fahrzeugsachverständigen erstellt werden (die hierdurch anfallenden
Kosten gehen zulasten der Schadenabteilung).

c) Der Zeitwert wird ebenfalls durch die Schadenabteilung selbst oder durch einen durch
diese beau�ragten Fahrzeugsachverständigen anhand der branchenüblichen
Bewertungsrichtlinien (VFFS) ermi�elt.


